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>  nur für Mitglieder des BDSW  <

Durch den mit der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft ver.di,
Landesbezirk Rheinland-Pfalz/Saarland, und dem BDSW
Bundesverband der Sicherheitswirtschaft, Landesgruppe Rheinland-
Pfalz/Saarland, am 3. Dezember 2015 abgeschlossenen Tarifvertrag
für Sicherheitsdienstleistungen in den Bundesländern Rheinland-
Pfalz und Saarland wurde eine neue Lohngruppe

§ 4 II 4. Sicherheitsmitarbeiter zum Schutz von
Flüchtlingsunterkünften

geschaffen. Diese Tätigkeit war bisher unter der Lohngruppe § 4 II. 1.

eingruppiert. Diese Neuregelung entspricht

ab dem 1. Januar 2016

für diese Tätigkeit

einer Erhöhung von 5,9 %.

Bad Homburg v. d. H., den 3. Dezember 2015

gez. Ass. jur. Martin Hildebrandt
- stv. Geschäftsführer -
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